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Ihr Zeichen Ihr Beleg

2381 Laab im Walde, Hauptstraße 40Bauvorhaben:

Abbruch bestehendes Gebäude

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen gerne an wie folgt:

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Einrichten und Räumen der Baustelle

1,00 PA 180,00 180,00 1

An-und Abtransport des Baggers

2 ABBRUCH 1,00 PA 18 500,00 18 500,00 1

Abbruch des bestehenden Gebäudes:

Abbruch des bestehenden Gebäudes inkl. Fundamente.
Sortieren des anfallenden Materials (Eisen, Heraklith, Styropor, Schutt, Holz), in Container 
verladen und abtransportieren.
Diverse Zuleitungen, Strom, Wasser, Gas etc. müssen vor Arbeitsbeginn vom öffentlichen Netz 
abgeschlossen werden.

Der oben genannte Preis für die Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials beinhaltet nicht 
eventuell vorhandene Gefahrenstoffe (wie z.B. Benzin, Altöl, kontaminierte Erdmassen). 
Gebäude im geräumten Zustand.

SCEURZwischensumme 18 680,00

zzgl. MwSt. mit Steuercode 1 20,00 % von 18 680,00 3 736,00

Endsumme EUR 22 416,00

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Alternativpositionen sind in der Endsumme nicht berücksichtigt.

Die im Kostenvoranschlag angeführten Maße sind ca.-Maße. Die Verrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt, außer bei Pauschalen 
im angeführten Umfang, nach tatsächlichem Aufwand.

Zusätzlich anfallende Arbeiten werden gesondert nach unseren derzeit gültigen Regiepreisen verrechnet.

Die Abrechnung der Regiestunden erfolgt ab/bis zum Unternehmensstandort Wolfsgraben.
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Die statische Bemessung der Bauteile muss vom Auftraggeber beigestellt werden. Andernfalls wird für die Statik Ziviltechniker DI Peter 
Kramer beuftragt und nach dessen Honorarnote verrechnet. Die Bewehrung in den Bauteilen wurde für Normalabmessungen bzw. 
Belastungen in den Einheitspreisen kalkuliert. Bei großen Stützweiten bzw. ungünstigen Belastungen wird eine eventuell benötigte 
Mehrbewehrung verrechnet.

Einbautenbekanntgabe: Vor Beginn der Grabungsarbeiten müssen eventuell im Baubereich befindliche Einbauten dem Baggerfahrer 
schriftlich bekanntgegeben werden. Für beschädigte Leitungen im Zuge der Grabarbeiten die nicht bekannt gegeben wurden, wird keine 
Haftung übernommen.

Für Setzungen und Schäden  im Bereich der Baustellenzufahrt (Straßenbelag, Stützmauerrn, etc.) kann keine Haftung übernommen 
werden. Eine ungehinderte Zufahrt mit einem 4-Achs LKW zur Baustelle ist zu gewährleisten. Eine allenfalls erforderliche Reinigung von 
Gehsteigen oder öffentlichen Straßen ist im Angebotspreis nicht enthalten.

Baustrom und Bauwasser ist vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Die Grundgrenzen müssen vom Auftraggeber verbindlich zur Verfügung gestellt werden. Der Auftraggeber hat im Einvernehmen mit den 
Nachbarn die Platzierung der Fundamente festzulegen.

Sämtliche Behördliche Genehmigungen sowie eventuell benötigte Gutachten und Beweissicherungen werden vom Auftraggeber 
eingeholt.

Lagerflächen für Baustelleneinrichtung müssen vom Auftraggeber auf Eigengrund zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für 
Lagerflächen auf öffentlichem Gut sind in den Einheitspreisen nicht berücksichtigt.

In den angebotenen Einheits- oder Pauschalpreisen ist keine Baugrubensicherung oder Wasserhaltung enthalten.

Die angebotenen Einheits- oder Pauschalpreise basieren auf einer Bodenbeschaffenheit der Klasse 3-5. Sollten andere 
Bodenverhältnisse vorliegen werden eventuelle Mehraufwände gesondert verrechnet. Das Baugrundrisiko trägt der Auftraggeber. Die 
Entsorgung von gefährlichen Abfällen oder Sondermüll ist nicht im Angebot enthalten. Eventuell erforderliche Schadstofferkundungen 
oder chemische Analysen des Bodens sind im Angebotspreis nicht enthalten und müssen vom Auftraggeber beigestellt werden. Im 
Angebotspreis wurde reines Bodenaushubmaterial angenommen.

Der Begriff "Abtransportieren" beinhaltet das Wegschaffen des anfallenden Materials inkl. Übergang des Eigentums auf Seite des 
Auftragnehmers. Die weitere Verwendung obliegt dem Auftragnehmer.

Seitlich lagern beinhaltet das seitliche Lagern im Baubereich ohne zusätzliches Umladen oder Verführen.

Die angebotenen Preise basieren auf den derzeit gültigen Kollektivvertragslöhnen, Material- und Transportpreisen und sind somit 
veränderlich. Die Preise im Angebot haben eine Bindefrist von 3 Monaten. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt in Teilrechnungen die 
nach Baufortschritt ca. alle 2 Arbeitswochen gelegt werden.

Im Angebotspreis ist ein einmaliger An- und Abtransport der Geräte enthalten, sollte aufgrund des Baustellenablaufes ein zusätzlicher 
Antransport notwendig sein so wird dieser lt. Einheitspreis pro Antransport, pro Gerät verrechnet.

Winterzuschlag für Beton in der Zeit von 01.11 - 31.03 des Jahres: 7,00 €/m³ exkl. Mwst.

Wir hoffen, dass unser Angebot entspricht und würden uns freuen Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüssen
BAU&ERDBEWEGUNG BRAUNIAS

Doris Pungersek

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Daten aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten mindestens 7 Jahre gespeichert werden.


